
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/10/30 2Ob489/57
(2Ob575/57)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1957

Norm

ABGB §271

Rechtssatz

Der eheliche Vater kann als P3ichtteilsberechtigter weder selbst, noch durch einen von ihm bevollmächtigten Anwalt

gleichzeitig seine Interessen und die Interessen seiner zur Alleinerbin eingesetzten Tochter vertreten.

Entscheidungstexte

2 Ob 489/57

Entscheidungstext OGH 30.10.1957 2 Ob 489/57

Veröff: EvBl 1958/139 S 216
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